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Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (GAF); Änderung; 1. Beratung  
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 22. Mai 2019 

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 
18. Oktober 2019 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Gesetz 
über die wirkungsorien-
tierte Steuerung von Auf-
gaben und Finanzen 
(GAF) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 612.300 (Ge-
setz über die wirkungsorien-
tierte Steuerung von Aufgaben 
und Finanzen [GAF] vom 
5. Juni 2012) (Stand 31. De-
zember 2017) wird wie folgt 
geändert: 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/612.300/de
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 §  31a 
Verpflichtungskredit für Bauten 

Prüfungsantrag zu § 31a:  
Der Grosse Rat soll über § 
31a Absatz 4 beschliessen 
können, dass er mit Beschluss 
gemäss § 31a Absatz 1 nur 
den Projektierungskredit ge-
nehmigt und der Baukredit in 
einer späteren Vorlage dem 
Grossen Rat vorgelegt werden 
muss. Der Beschluss über den 
Baukredit soll in diesem Fall 
von einer zweiten Anhörung 
und allenfalls auch dem Aus-
gabenreferendum entbunden 
werden können. Der Regie-
rungsrat wird gebeten aufzu-
zeigen, wie eine entsprechen-
de Formulierung zu erfolgen 
hätte und welche Bedeutung 
eine solche Regelung in Be-
zug auf den zeitlichen Ablauf 
hätte. 

Zustimmung  

 1 Ein separater Verpflichtungs-
kredit für die Ausführung bei 
Bauten entfällt, wenn der ge-
plante Aufwand für Projektie-
rung und Ausführung feststeht 
und der gesamte Verpflich-
tungskredit vom Grossen Rat 
beschlossen wurde. 
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 2 Der Regierungsrat gibt nach 
Vorliegen der Projektierung  
die Ausführung frei und be-
schliesst den allenfalls not-
wendigen Zusatzkredit. 

2 Der Regierungsrat gibt nach 
Vorliegen der Projektierung  
die Ausführung frei[…]. 

Zustimmung  

 3 Übersteigt der Aufwand für 
Projektierung und Ausführung 
den vom Grossen Rat be-
schlossenen Verpflichtungs-
kredit um mehr als 10 % oder 
um mehr als Fr. 5 Mio., be-
schliesst der Grosse Rat den 
Zusatzkredit. Der Beschluss 
unterliegt dem Ausgabenrefe-
rendum gemäss § 31 Abs. 3. 

3 Übersteigt der Aufwand für 
Projektierung und Ausführung 
den vom Grossen Rat be-
schlossenen Verpflichtungs-
kredit […], beschliesst der 
Grosse Rat den Zusatzkredit. 
Der Beschluss unterliegt ab Fr. 
5 Mio. dem Ausgabenreferen-
dum gemäss § 31 Abs. 3. 

Zustimmung  

 4 Der Grosse Rat kann mit 
dem Beschluss über den Ver-
pflichtungskredit gemäss Ab-
satz 1 beschliessen, dass ihm 
die Freigabe der Ausführung 
unterbreitet wird. Dieser Be-
schluss unterliegt nicht dem 
Ausgabenreferendum. 

   

 §  47a 
Grundsätze für die Führung 
von Immobilien 

   

 1 Die Immobilienstandorte 
werden optimiert und kon-
zentriert. 
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2 Bei der Beschaffung der Im-
mobilien ist das beste Kosten-
Nutzen-Verhältnis unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologi-
schen Entwicklung sicherzu-
stellen. 

Minderheitsantrag der Kom-
mission AVW: 
 
2 […]Die Beschaffung der Im-
mobilien erfolgt nach den Kri-
terien der Nachhaltigkeit, wo-
bei das beste Kosten-Nutzen-
Verhältnis sicherzustellen ist. 
 
Die KAPF lehnt den Minder-
heitsantrag der Kommission 
AVW ab. 
 

 
 
 
Zustimmung KAPF bzw. Ab-
lehnung Minderheitsantrag 
AVW 

 

 3 Immobilien für eine dauerhaf-
te öffentliche Aufgabenerfül-
lung werden in der Regel im 
Eigenbestand geführt. 

   

 4 Bei Immobilien für eine nicht 
dauerhafte öffentliche Aufga-
benerfüllung, wenn eine kurz-
fristige oder Übergangsnut-
zung vorliegt sowie bei kleinen 
Flächen, ist die Führung im 
Fremdbestand möglich. 

   

 5 Der absehbare Immobilien-
bedarf für die öffentliche Auf-
gabenerfüllung soll mit geeig-
neten Grundstücken gesichert 
werden. 
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 6 Immobilien, die längerfristig 
nicht mehr für die öffentliche 
Aufgabenerfüllung benötigt 
werden, sind in der Regel zu 
veräussern oder im Baurecht 
abzugeben. 

Streichung Abs. 6 Festhalten  
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 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

                  

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


